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N a c h r u f 
 

 

Der Landkreis Freyung-Grafenau betrauert das Ableben von 

 

Herrn Alois Haller 
 

Der Verstorbene war von 1964 bis 1992 als Bauaufseher bei der früheren Stra-

ßenmeisterstelle Wolfstein und nach der Gebietsreform im Tiefbauamt beim 

Landkreis Freyung-Grafenau beschäftigt. Dank seines Pflichtbewusstseins sowie 

kameradschaftlichen Einstellung erfreute er sich bei Vorgesetzten und Kollegen 

großer Wertschätzung und Beliebtheit. 

 

Der Landkreis wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Freyung, 2. Oktober 2012 

 

 

Ludwig Lankl                                                     Fritz Weber  

     Landrat                                                 Personalratsvorsitzender 
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Bekanntmachung über die Feststellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses 2011 

des Kommunalunternehmens 

Abfallwirtschaft Donau-Wald, 

Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU 

Donau-Wald) – Sitz Außernzell 

 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 

25.07.2012 den geprüften Jahresabschluss 2011 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss 

2011 mit einer Bilanzsumme von 127.769,85 € 

und einem Jahresgewinn von 3.759,78 € fest und 

beschließt, den Jahresgewinn auf neue Rech-

nung vorzutragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SüdTreu 

Süddeutsche Treuhand GmbH, München, hat 

den Jahresabschluss 2011 geprüft und den un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

An-hang – unter Einbeziehung der Buchführung 

und den Lagebericht der Abfallwirtschaft Do-

nau-Wald Anstalt des öffentlichen Rechts – AKU 

Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft.  

… 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter 

Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richtes hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Donau-

Wald Anstalt des öffentlichen Rechts – AKU 

Donau-Wald, Außernzell, den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-

den landesrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kom-

munalunternehmens. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Kommunalunternehmens und stellt die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwick-

lung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse des Kommunalunternehmens geben 

nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Be-

anstandungen.“ 

 

München, 01.06.2012 

SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

3. Der Jahresabschluss 2011 liegt zusammen 

mit dem Lagebericht in der Zeit vom 03.12.2012 

bis 14.12.2012 während der allgemeinen Dienst-

stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-

bandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-

Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffent-

lichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 28.09.2012 

AKU Donau-Wald 

gez. 

 

Ludwig Lankl 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Landrat 

 

 

 

Bekanntmachung über die Feststellung 

und Prüfung des Jahresabschlusses 2011 

des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Donau-Wald – Sitz Außernzell 

 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sit-

zung am 27.07.2012 den geprüften Jahresab-

schluss 2011 behandelt und folgenden Beschluss 

gefasst: 

 

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresab-

schluss 2011 mit einer Bilanzsumme von 

90.224.179,94 € und einem Jahresverlust von 

676.642,055 € fest und beschließt, den Jahres-

verlust im hoheitlichen Bereich in Höhe von 

752.015,69 € aus dem Gewinnvortrag zu tilgen 

und den Jahresgewinn beim Betrieb gewerbli-

cher Art in Höhe von 75.373,64 € einer zweckge-

bundenen Rücklage zuzuführen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SüdTreu 

Süddeutsche Treuhand GmbH, München, hat 

den Jahresabschluss 2011 geprüft und den un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

An-hang – unter Einbeziehung der Buchführung 

und den Lagebericht des Zweckverbands Abfall-

wirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2011 geprüft.  

… 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter 

Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richtes hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
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der Jahresabschluss des Zweckverbands Abfall-

wirtschaft Donau-Wald, Außernzell, den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und den 

ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Zweckverbands. Der Lagebericht steht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbands und stellt die Chancen und Risi-

ken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckver-

bands geben nach unserer Beurteilung keinen 

Anlass zu Beanstandungen.“ 

 

München, 01.06.2012 

SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

3. Der Jahresabschluss 2011 liegt zusammen 

mit dem Lagebericht in der Zeit vom 03.12.2012 

bis 14.12.2012 während der allgemeinen Dienst-

stunden in der Geschäftsstelle des Zweckver-

bandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-

Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffent-

lichen Einsichtnahme auf. 

 

Außernzell, 28.09.2012 

ZAW Donau-Wald 

gez. 

 

Ludwig Lankl 

Verbandsvorsitzender 

Landrat 

 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des Hauptschulverbands 

St. Oswald-Riedlhütte  

für das Haushaltsjahr 2012 

 

Aufgrund des Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 

und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) er-

lässt der Hauptschulverband St. Oswald-

Riedlhütte folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 

wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und 

Ausgaben auf 220.800,00 € und im Vermögens-

haushalt in Einnahmen und Ausgaben auf 

57.900,00 €. 

 

§ 2 

 

Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-

haushalt sind keine Kreditaufnahmen vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden im Ver-

mögenshaushalt nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Betriebs-

kostenumlage) wird festgesetzt auf 106.000,00 € 

und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Um-

lageschlüssel ist die Anzahl der Schüler zum 

01.10. des Vorjahres. 

 

2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-

mögenshaushalt (Investitionsumlage) 

wird festgesetzt auf 0,00 € und auf die Ver-

bandsmitglieder umgelegt. Umlageschlüssel ist 

die Anzahl der Schüler zum 01.10. des Vorjah-

res. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 10.000,-- € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 

2012 in Kraft. 

 

 

St. Oswald, 02.08.2012 

Hauptschulverband St. Oswald-Riedlhütte 

 

Helmut Vogl 

Schulverbandsvorsitzender 

 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des Abwasserzweckverbandes "Obere Ilz" , 

Landkreis Freyung-Grafenau, 

für das Haushaltsjahr 2012 

 

 

I. 

 

Aufgrund des Art. 41. Abs. 1 des Gesetzes für die 

kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und 

der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) er-
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lässt der Abwasserzweckverband "Obere Ilz" 

folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 

wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwal-

tungshaushalt in den  Einnahmen und Ausga-

ben mit 5.930,00 Euro und im Vermögenshaus-

halt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

5.430,00 Euro ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

(1) Verwaltungskostenumlage: 

Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 

 

(2) Investitionsumlage: 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-

haltsplan wird auf 1.000,00 Euro festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

 

Diese Satzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in 

Kraft. 

 

 

Schönberg, 24. September 2012 

Abwasserzweckverband "Obere Ilz" 

 

Kern 

Verbandsvorsitzender  

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 

40 KommZG i.V. mit Art. 67 und 71 GO geneh-

migungspflichtigen Teile. 

III. 

 

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 31. Ok-

tober 2012 bis 23. November 2012 in der Ge-

schäftsstelle des Zweckverbandes „Obere Ilz“ in 

94513 Schönberg, Marktplatz 16, während der 

allgemeinen Dienstzeiten öffentlich zur Ein-

sichtnahme aus. Haushaltssatzung und Haus-

haltsplan werden darüber hinaus bis zum Jah-

resende (31.12.2012) in der Geschäftsstelle zur 

Einsicht bereitgehalten. 

 

 

Schönberg, 16. Oktober 2012 

Abwasserzweckverband „Obere Ilz“ 

 

Kern 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Einkommens- und Verbrauchsstichprobe: 

EVS 2013 

 

(Informationen des Bayerischen 

Landesamtes für Statistik und Datenver-

arbeitung) 

 

 

Siehe Anlage! 

 

 

Fürth, 11.10.2013 

Bayer. Landesamt für Statistik und Datenver-

arbeitung 

 

Gerhard Schmidt 

Regierungsdirektor 

 

 

 

Bekanntmachung der Satzung 

zur Regelung von Fragen der Verfassung 

des Schulverbandes Paul-Friedl-

Mittelschule (Schulverbandssatzung) 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulver-

bandes Paul-Friedl-Mittelschule (nachfolgend 

stets Schulverbandsversammlung genannt) er-

lässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen 

Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – 

BayRS 2230-7-1-K – i.V. m. Art. 18, Art. 19 Abs. 

1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, 

Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 

2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-

beit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 

20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-l – 

folgende Satzung zur Regelung von Fragen der 
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Verfassung des Schulverbandes Paul-Friedl-

Mittelschule (Schulverbandssatzung) 

 

§ 1 

Name und Sitz des Schulverbands 

 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

Schulverband Paul-Friedl-Mittelschule 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in St. 

Oswald, Lusenstr. 2, Rathaus der Gemeinde St. 

Oswald-Riedlhütte. 

(3) Sein räumlicher Geltungsbereich umfasst 

den mit Rechtsverordnung der Regierung von 

Niederbayern vom 25. April 2006, Nr. 44-5103-

56 festgelegten Schulsprengel für die Haupt-

schule Sankt Oswald-Riedlhütte. 

 

§ 2 

Verbandsausschuss 

 

entfällt 

 

§ 3 

Vorberatender Ausschuss 

 

entfällt 

 

§ 4 

Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden 

von der Gemeinde St.Oswald-Riedlhütte geführt. 

 

§ 5 

Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellver-

treter und die übrigen Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind 

ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. 

m. 

Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit 

der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 

Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-

dungen der Schulverbandsversammlung und 

ihrer Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 

Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Über-

wachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 

der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) über-

tragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-

lung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld 

für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 

Schulverbandsversammlung oder eines Aus-

schusses für jede Sitzung in Höhe von 15,- Euro. 

(3) Die Mitglieder der Schulverbandsversamm-

lung erhalten ferner für auswärtige Tätigkeit 

Reisekostenvergütung nach den für die Beamten 

des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvor-

schriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu 

den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, 

die an dem üblichen Sitzungsort stattfinden. 

 

§ 6 

Finanzbedarf 

 

entfällt 

 

§ 7 

Rechnungsprüfung 

 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem 

Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht 

aus 3 Mitgliedern, die die Schulverbandsver-

sammlung 

aus ihrer Mitte bestellt. 

 

§ 8 

Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Scheidet infolge der Veränderung des Schul-

sprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schul-

verband aus, so findet eine Vermögensauseinan-

dersetzung zwischen dem Schulverband und 

dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 

 

§ 9 

In-Kraft-Treten 

 

(1) Diese Satzung wurde von der Schulver-

bandsversammlung am 02.08.2012 beschlossen. 

Sie tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung fol-

genden Tag in Kraft. 

 

 

St. Oswald-Riedlhütte, 02.08.2012 

Schulverband Paul-Friedl-Mittelschule 

 

Helmut Vogl 

Schulverbandsvorsitzender 
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